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Änderungen der Satzung in der Vertreterversammlung vom 01.12.2016 
 
 
 
Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg hat in ihrer Sitzung 
am 01.12.2016 folgenden 4. Nachtrag zur Satzung vom 1. Juli 2009 beschlossen: 
 
 
Teil 1: Entschädigungsregelung für Mitglieder der V ertreterversammlung 
 
 
1. § 32 Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst: 

 
„(3) Die Mitglieder der Vertreterversammlung erhalten für ihre Tätigkeit Entschädigungen 
nach der Entschädigungsregelung, die Bestandteil der Satzung ist.“ 
 
 
2. Der Satzung wird folgende „Anlage Entschädigungsregelung für Mitglieder der Vertreter-

versammlung“ beigefügt: 
 
„Anlage 
Entschädigungsregelung für Mitglieder der Vertreter versammlung 
 
Die Mitglieder der Vertreterversammlung erhalten für ihre Tätigkeit Entschädigungen gemäß 
den nachstehenden Regelungen.  
 
Bei Vorliegen der jeweiligen Voraussetzungen werden die aufgeführten Entschädigungen 
nebeneinander geleistet. 
 
Die Entschädigung der Mitglieder der Vertreterversammlung für die Wahrnehmung von Auf-
gaben, die in keinem Zusammenhang mit der Mitgliedschaft in der Vertreterversammlung 
stehen, richtet sich nach der „Entschädigungsordnung der Kassenärztlichen Vereinigung 
Hamburg“. 
 
1. Sitzungsgeld 
 
Für die Teilnahme an folgenden Sitzungen wird ein Sitzungsgeld von € 38,00 je angefange-
ner Stunde zuzüglich einer Wegestunde für An- und Abfahrten gezahlt: 
 

• Sitzungen der Vertreterversammlung 
• Sitzungen des Satzungsausschusses 
• Sitzungen des Finanzausschusses 
• Sitzungen des Beirats 
• Sitzungen der Beratenden Fachausschüsse 
• sonstige Sitzungen, die im Zusammenhang mit den Aufgaben als Mitglied der Vertre-

terversammlung stehen und für die auf Beschluss des Vorsitzenden der Vertreterver-
sammlung oder des Vorstands eine Entschädigung geleistet wird.  

 
Bei nacheinander stattfindenden Sitzungen wird die Wegestunde insgesamt nur einmal ge-
zahlt. 
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2. Aufwandsentschädigung je Sitzung 
 
Für folgende Sitzungen wird zur Abgeltung des besonderen Arbeitsaufwandes für die Vor- 
und Nachbereitung das Sitzungsgeld nach Ziff. 1 zusätzlich für zwei weitere Stunden ge-
zahlt: 
 

• Sitzungen des Satzungsausschusses 
• Sitzungen des Finanzausschusses (mit Ausnahme des Vorsitzenden des Finanzaus-

schusses) 
• Sitzungen des Beirats 

 
 
3. Monatliche Aufwandsentschädigungen 
 
Zur Abgeltung des besonderen Arbeitsaufwands für die Inanspruchnahme durch die Amts-
aufgaben außerhalb der Teilnahme an Sitzungen werden folgende Entschädigungen gezahlt: 

 
• Der Vorsitzende der Vertreterversammlung erhält eine monatliche Entschädigung von 

5.000 €. 
• Der Stellvertreter des Vorsitzenden der Vertreterversammlung erhält eine monatliche 

Entschädigung von 2.500 €. 
• Der Vorsitzende des Finanzausschusses und die Sprecher der beratenden Fachaus-

schüsse erhalten eine monatliche Entschädigung von 1.000 €. 
 
 
4. Praxisausfallentschädigung 
 
Beginnen die unter 1. aufgeführten Sitzungen vor 17:00 Uhr, wird eine Praxisausfallentschä-
digung gezahlt. Diese beträgt € 600,00 bei Sitzungen, die in der ersten Tageshälfte begin-
nen, und € 300,00 bei Sitzungen, die in der zweiten Tageshälfte beginnen. 
 
Bei Teilnahme an Sitzungen außerhalb Hamburgs wird eine Praxisausfallentschädigung je 
Tag der Abwesenheit von der Praxis gezahlt. Diese beträgt an Sitzungstagen 600 € und für 
erforderliche An- und Abreisetage jeweils 150 €.“ 
 
 
 
Die Änderungen treten am Tage der Veröffentlichung nach Genehmigung durch die Auf-
sichtsbehörde mit Wirkung zum 01.01.2017 in Kraft. 
 
______________ 
 
 
 


